
Fachbereich Schule

Haushaltsplanentwurf 2015 (Stand 26.11.14)

hier: 

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 

des Schulverwaltungsamtes (StA 40)



Teilergebnisplan 2015 des Fachbereichs Schule

Ergebnisplan 2015 StA 40 (Ergebnis -109.345.626 €)
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Änderungen im Vergleich zum Vorjahr:

Aufwandserhöhung:

-2,45 Mio € für But Schulsozialarbeiter bis 
zum Sommer 2015

Aufwandsreduzierungen:

-Umsetzung des Wuppertaler Modells, 
dadurch Reduzierung der 
Mehrarbeitszeiten der Schulhausmeister in 
Höhe von 200.000 €
-Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 30.000 
€ (Stichworte Senior Experts, Begleitung 
des Modellversuchs Regionales 
Berufsbildungszentrum, Interkulturelle 
Bibliothek)
-Reduzierung der Dienstgänge und 
Reisekosten in Höhe von 13.500 €

Ertragssteigerungen:

-Belastungsausgleich Schülerbeförderung 
G8 190.000 €
-Höhere Schulpauschale 200.000 €



Teilergebnisplan 2015 des Fachbereichs Schule



Sachaufwandsbudget 2015 des Fachbereichs Schule
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Regionales Bildungsbüro RBB

Integrationshelfer

verschiedene
( siehe nächste Folie )



Sachaufwandsbudget 2015 des Fachbereichs Schule
verschiedene
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Sachaufwand StA 40 + Schulamt u.a.

Mittagsverpflegung Max-Wittmann-Schule



Finanzrechnung 2015

• Die Auszahlungen ab 2015 ff wurden nach dem neuen Konzept zur Veranschlagung von investiven 
Hochbaumaßnahmen in Höhe der ermittelten Planwerte im Haushaltsplanentwurf 2015 ff berücksichtigt, 
der am 13.11.2014 in den Rat eingebracht wurde.

• Die Planwerte in der mittelfristigen Finanzplanung werden nicht mehr einfach fortgeschrieben.

• Das neue Veranschlagungsverfahren für investive Hochbaumaßnahmen erfolgt in drei Schritten, die 
aufeinander aufbauen:

• Erstellen einer Bedarfs- und Maßnahmenliste (Grundlage) durch FBe 23 / 65 / Fachbereiche

• Erstellen einer Mittelabflussplanung durch FB 65 

• Erstellen der Mittelplanung durch FB 23 in Abstimmung mit FB 20/ Fachbereiche

• Die derzeitige Mittelabflussplanung ( Stand: Oktober 2014 ) wird bis zum endgültigen Haushaltsplan 
fortgeschrieben. 

• Die derzeitige Investitionsplanung wird sich bis zum endgültigen Haushalt möglicherweise erneut 
verändern. Über eine Aufnahme in den Haushaltsplan ist noch zu entscheiden.



Haushaltsplanentwurf 2015

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


